
 Rapunzel Kinderhaus e.V.  -  alle Rechte vorbehalten 

 

                                                                                          
 

Antrag auf Teilnahme  

am Mittagstisch (2. Halbjahr 2019/2020) 
 

 Bitte zurücksenden an: 

 Rapunzel Kinderhaus e.V. 

 - Träger der freien Jugendhilfe -  

 Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband 

 Sitz: Kerpen, Amtsgericht Köln VR 100548 
 Telefon: 02237 / 974 167 0   Fax: 02237 / 974 167 36    

 E-Mail: verwaltung@rapunzel-kinderhaus.de   
 Internet: www.rapunzel-kinderhaus.de 
 

   
(Mutter) Name, Vorname -Erziehungsberechtigte- (Vater) Name, Vorname  
 

   
PLZ Wohnort Straße 

 
   
Name des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum Klasse (2019/2020) 

 
   
Telefon: privat Telefon: dienstlich / mobil Fax / E-Mail 

 
Integrationshilfe (Schulbegleitung) erforderlich §35a SGB VIII; § 54 SGB XII*: nein ja  

� Integrationshilfe (Schulbegleitung) für die Ferien bewilligt:          nein ja   (Bitte gültigen Bescheid einfügen!)  
 

* Integrationshilfe ist eine Hilfe für die Bewältigung des Schultages auf Grund einer Behinderung, die beim Sozialamt oder Jugendamt von den Eltern 

beantragt ist bzw. wird. Weitere Informationen: siehe separates Infoblatt! 
 

Hiermit beantrage ich die Teilnahme meines Kindes am Mittagstisch anteilig für das 2. Schulhalbjahr 2019/2020 

(01.02.2020 bis 31.07.2020) und bestelle verbindlich die entsprechende Anzahl von Essensmarken. Es können 

auch mehrere Tage gewählt werden. 
 

Ich möchte folgende Essensmarken bestellen: 
 

 montags:    Kostenbeitrag vierteljährlich: 39 € 
 

 dienstags:    Kostenbeitrag vierteljährlich: 39 € 
 

 mittwochs:    Kostenbeitrag vierteljährlich: 39 € 
 

 donnerstags:   Kostenbeitrag vierteljährlich: 39 € 
 

 freitags:     Kostenbeitrag vierteljährlich: 39 € 
 

Die Abbuchung erfolgt vierteljährlich im Voraus am 31.01.2020 und am 31.03.2020. 
 

Rapunzel Kinderhaus Gläubiger-ID Essensgeld: DE09ZZZ00000359692; Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt 

SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige ich Rapunzel Kinderhaus widerruflich,  die von mir zu entrichtenden Zahlungen 

bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift jeweils monatlich im Voraus am letzten Banktag des Monats einzu-

ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Rapunzel Kinderhaus auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-

lösen. 
 
   

Name Vorname   
 

   
PLZ Wohnort Straße 
 

___________________________________________________________D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

Kreditinstitut  IBAN 
 

   
BIC Unterschrift des Kontoinhabers 

 

Bitte beachten Sie die umseitigen Vertragsbedingungen! 
 

Rapunzel Kinderhaus e.V. 

Mähnstraße 42 

50171 Kerpen 
 

Realschule der Stadt Frechen 



 Rapunzel Kinderhaus e.V.  -  alle Rechte vorbehalten 

 
 

  

 

Vertragsbedingungen 

 
 

1. Stimmt Rapunzel Kinderhaus dem Antrag auf Teilnahme am Mittagstisch schriftlich zu, gilt ein Vertrag 

auf Teilnahme am Mittagstisch nach der 6. Stunde für die/den angemeldete(n) SchülerIn für die Dauer 

eines Schulhalbjahres (01.02.2020 bis 31.07.2020) als geschlossen. Die schriftliche Aufnahmebestäti-

gung erfolgt frühzeitig, bei Anträgen, die im laufenden Schuljahr gestellt werden, so zeitnah wie mög-

lich. 

 

2. Rapunzel Kinderhaus behält sich vor, im Falle von Preiserhöhungen durch den Essenslieferanten das Es-

sensgeld entsprechend anzupassen. 

 

3. Das Essensgeld ist vierteljährlich im Voraus zu entrichten. Um die Verwaltungskosten gering zu halten, 

wird das Essensgeld ausschließlich per SEPA-Lastschriftmandat erhoben. Die im Falle einer Nichteinlö-

sung anfallenden Kosten in Höhe von 10 € je erfolgtem Einlösungsversuch sind vom Antragsteller zu 

tragen. Der Nachweis eines höheren oder geringeren Schadens bleibt vorbehalten.  

 

4. Etwaige Zuschüsse zum Essensbeitrag (z.B. auf Grund von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabe-

paket „BuT“), können erst berücksichtigt werden, wenn der gültige Bewilligungsbescheid für „BuT Es-

sen“ der jeweiligen Behörde in der Geschäftsstelle von Rapunzel Kinderhaus e.V. bis spätestens zum 20. 

des jeweiligen Vormonats vorliegt (Eingang 20., Poststempel nicht ausreichend). Sofern kein entspre-

chender Bewilligungsbescheid für „BuT Essen“ vorliegt oder dieser verspätet eingeht, muss der reguläre 

Essensbeitrag von den Erziehungsberechtigten entrichtet werden. Dies gilt ebenfalls für etwaige Ände-

rungen der Kontodaten sowie sämtliche Änderungen hinsichtlich der monatlichen Abbuchung. 

 

Wenn Sie mehr über außerunterrichtliche Angebote in Trägerschaft von Rapunzel Kinderhaus e.V. er-

fahren möchten, können Sie sich informieren unter: 

 

www.rapunzel-kinderhaus.de  oder unserer  Facebook-Seite:  

         
 QR-Code Rapunzel Kinderhaus e.V.   QR-Code Rapunzel Kinderhaus e.V. - Facebook 
 

 

 

 

 

 


